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Gericht 

AUSL EGMR 

Rechtssatznummer 

RS0133731 

Entscheidungsdatum 

12.03.2019 

Geschäftszahl 

Bsw37798/13; Bsw28859/16 

Norm 

MRK allg 

Rechtssatz 

Der von der MRK installierte Kontrollmechanismus hat eine grundsätzlich subsidiäre Rolle. Zudem sind 
die staatlichen Behörden prinzipiell in einer besseren Position als der internationale Richter, um die 
örtlichen Bedürfnisse und den örtlichen Kontext zu beurteilen. Wenn es um Fragen der allgemeinen 
Politik geht, zu denen in einem demokratischen Staat vernünftigerweise tiefgreifende Unterschiede 
existieren können, muss der Rolle des nationalen Entscheiders besondere Bedeutung beigemessen 
werden. 

Entscheidungstexte 

TE AUSL EGMR 2017-07-11 Bsw 37798/13 

Bemerkung: Belcacemi und Oussar gg. Belgien. (T1) 

 

TE AUSL 2019-03-12 Bsw 28859/16 

nur: Der von der MRK installierte Kontrollmechanismus hat eine grundsätzlich subsidiäre Rolle. (T2) 

Anm: Veröff: NL 2019,141 
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